
Stadt Ratzeburg Bebauungsplan Nr. 62 1. Änderung „Burgfeld“
Eingegangene Stellungnahmen während der Behördenbeteiligung gemäß §4 Abs. 1 BauGB mit Abwägungsvorschlägen                                                                                                                Stand: 12.02.2013

Stellungnahme von/vom           Stellungnahme                                                                                                      Abwägungsvorschlag        
1                                                    Stellungnahmen von Behörden und sonstigen 
                                                      Trägern öffentlicher Belange
1.1  Kreis Herzogtum Lauenburg 
        05.02.2013
        FD Naturschutz   

            

                                   

    

Der Hinweis wird angenommen.
Die textlichen Festsetzungen werden 
entsprechend ergänzt/geändert. 

Die Empfehlung wird in den textlichen 
Festsetzungen ergänzt.

Der Hinweis wird an den Grundstückseigentümer
zur Beachtung weitergeleitet.

Die Empfehlung wird an den 
Grundstückseigentümer weitergeleitet.
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FD Gesundheit

    

Die Reduzierung auf 30 km/h in verschiedenen 
Straßen wird der Stadtvertretung vorgeschlagen, 
kann aber keine Festsetzung des B-Planes sein.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
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FD Städtebau und Planungsrecht

    

Die Schraffur wird aus dem B-Plan gelöscht

Hier ist ein Fehler unterlaufen. Die Begründung wird 
entsprechend geändert.

Die Zugangsmöglichkeiten zu den hinteren 
Grundstücksteilen soll privat geregelt werden.

Auf die Verlängerung der  Lärmschutzwand in 
Richtung „Hasselholt“ wird aufgrund der vorhandenen 
Bäume verzichtet. 
Die Lärmschutzwand entspricht mit 2,50m über 
Oberkante Straßenmitte dem nachgewiesenen 
Vorschlag des Lärmschutzgutachters.

Da es sich um  eine verbindliche Festsetzung handelt, 
wird die Planzeichenerklärung entsprechend geändert.
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1.2 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig Holstein
15.01.2013

                                          Gegen den Bebauungsplan Nr. 62 (1.Änderung) der Stadt 
                                          Ratzeburg bestehen in straßenbaulicher und straßenverkehrlicher 
                                          Hinsicht keine Bedenken, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden:                 

                                          1. Die in dem beigefügten Bebauungsplan in rot dargestellte                                           Der B-Plan wird entsprechend ergänzt.   
                                          Ortsdurchfahrtsgrenze ist in den Bebauungsplan zu übernehmen.

                                          2. Gegen die im  Bebauungsplanentwurf zur freien Strecke der 
                                          Bundesstraße 208 ausgewiesene Baugrenze mit einem Abstand von 
                                          mindestens 15,00m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten 
                                          Fahrbahn der Bundesstraße 208, bestehen keine Bedenken.                                          Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

                                          3.Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen auf der freien Strecke der 
                                          Bundesstraße 208 nicht angelegt werden.                                                                        Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

                                          4.Für die nördlich der Bundesstraße 208 geplante Lärmschutzwand 
                                          sind dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig Holstein (LSV-SH),           Diese Stellungnahme wird in der Begründung 
                                          Niederlassung Lübeck entsprechende prüffähige Planungsunterlagen                            ergänzt.
                                          zur Abstimmung vorzulegen.                                                                  

                                          5. Der Abstand der geplanten Lärmschutzwand von der straßenseitigen                         Der B-Plan/ die Begründung wird entsprechend 
                                          Grundstücksgrenze der Bundesstraße 208  hat aus Unterhaltungsgründen                     ergänzt.
                                          mindestens 1,00m zu betragen.

                                          6. Die Lärmschutzwand geht nicht in die Unterhaltung des Baulastträgers 
                                          der Bundesstraße 208 über, sondern verbleibt in der Baulast und 
                                          Unterhaltspflicht der Stadt Ratzeburg bzw. des jeweiligen Grundstückseigentümers.     Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

                                   Der Straßenbauträger der Bundesstraße 208 ist von allen Schadensersatzansprüchen 
                                          Dritter freizuhalten, die durch die Errichtung oder das spätere Vorhandensein der 
                                          Lärmschutzwand entstehen oder damit in Zusammenhang stehen.                                 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

                                          7. Ich gehe davon aus, dass die zum Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen 
                                          hinsichtlich des Immissionsschutzes unter Berücksichtigung der von der                                
                                          Bundesstraße 208 ausgehenden Schallemissionen erfolgt sind.                                      Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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1.3 Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH
      15.01.2013
                                                 Die Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH hat keine Einwände gegen 
                                                     den oben genannten B-Plan.
                                                     Hinweis. 
                                                      Die Erschließung der geplanten Neubauten mit Strom-, Erdgas- und                 
                                                     Wasserhausanschlüssen erfolgt auf Antrag und zu Lasten der Eigentümer.         Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
1.4 IHK Lübeck
      01.02.2013

                                                                         
                                                                                                                                                                                      Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
1.5 Kabel Deutschland Vertrieb + Service GmbH
      21.01.2013 
                                                     Wir teilen Ihnen mit, dass die Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH 
                                                     gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht.     Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
                                                     Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres 
                                                     Unternehmens.Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist 
                                                     unsererseits derzeit nicht geplant.Sollten Sie an einer Versorgung des 
                                                     Gebiets mit Kabelanschluss interessiert sein, 
                                                     so steht Ihnen unser Kollege, Herr Kort, unter Tel.: 040/6366-1046;                      Zum Zeitpunkt der Ausarbeitung war der Sach-
                                                     E-Mail: Hartmut.Kort@Kabeldeutschland.de gern zur Verfügung.                          verhalt nicht bekannt. Die Begründung wird 
                                                     Die nötigen Unterlagen haben wir ihm bereits übergeben.                                     entsprechend geändert/ergänzt.                      

1.6 Deutsche Telekom Technik GmbH
      07.02.2013 
                                                Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die 
                                                    Koordinierung mit den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es 
                                                    notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschießungsmaßnahmen im 
                                                    Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der 
                                                    im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Monate 
                                                    vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.                                                           Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

    

mailto:Hartmut.Kort@Kabeldeutschland.de
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1.7 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
      21.01.2013
                                    

  Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen

1.8 Handwerkskammer
      01.02.2013
                                                     nach Durchsicht der uns übersandten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass in
                                                         obiger Angelegenheit aus der Sicht der Handwerkskammer Lübeck keine 
                                                         Bedenken vorgebracht werden. Sollten durch die Flächenfestsetzungen 
                                                         Handwerksbetriebe beeinträchtigt werden, wird sachgerechter Wertausgleich 
                                                         und frühzeitige Benachrichtigung betroffener Betriebe erwartet.                        Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
                            
                                                                                                                                                                           

    


